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Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die eneßetische Oualität eln€6 Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebodarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingün-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermiltelt uerden. Als Beagsfläche dient d-re ene(getische GeMu(bnut/läche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unlerscheidet Die angegebenen Vergle chswerte sollen überschlägige Vor-
gleiche ermö'glichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teildes Energieausweises sind die lrodemisierungsempfehlungen (Seite 4)

D Der Energaeausweis wurde auf der Grundlage von Bercchnungen des Energiebedarfs er6lelll {Energiebedarfsausweis) Die Ergebnisse sind
6uf Seite 2 dargestel t. Zusälzliche lrformationen zum Verbrauch sind freiwillig

X D6r EnergieEusweis wurde auf der Grlrndlage von Auswertungen des Energieverbrauchs
nisse sind auf Seite 3 dargeslellt.

Oatenerhebung Bedarf /erbrauch durch }( eigentumer

ü Oem €nergieausweis snd zusäizliche informallonef zur energelischen Oualilat beigefrrgt (freiwillige Angabe).

Hinr,/veise zur Verlvendung des Energieausweises

Energieauswdse dienen ausschließlich ds lnfomation Dle Angaben im Enercieausweis beziehen s ch aui das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil Der Energieausweis ist lediglich daiü.gedachl, einen übeßchlägigen Vergleich von Gebäuden zu emdglichen
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Ber€chneter Energiebedarf des Gebäudes
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E äuterungen zum Bengchnungsvedahren

Das GEG lässtlür di6 Be.echnung des Engrgiebeclarfs unteßchiedliche
Vedahren zu, die im EirEelfallai unterschiedlichen Erg€boissen fijhren
könn€n- lnsbesondere!t,egenstandrd;sierterRandbedangungen erlau-
ben die angegeh€nen Wene keine Rlld.schlüsse auf den talsächlichen
En6Eievefu reuch, Oieausgewiesenen B€darfsw€ltederSkalasindspe-
zifiBche Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenut läche
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 
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Erfasster EneEieverbrauch des Gebäudes Reglstriemummer: BY-2025-005824578 3

Erläuterungen zum verfah ren

Das Verfahron zur Emitllung des Energieveörausis ist durch däs GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind sp€zifische Werte plo Ouadraheler
Gebäudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgerneinen gftißer ßi als die Wohnfläche des GeMudes Der latsächliche EnergieverbEuch ernes

Gebäudesweicht iasbesondero $€gen des Wtterungsein,lusses und 6ich ändeanden NulzeNerhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

I siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Ene.gieaus,rcises

'i gegebenenlälls auch Lee.slandszuschlljge, warruasseF odor Kilhlpaüscha e in kwh
3 EFH: Einfdilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

H.ng.nldh§.nYä6AG'vdt6(n3p55s52,1

Energieverbrauch

Trsibhausgasemissionen 36,8 kgCo2-Aquivalent/(mra)

Endenergieverbrauch diesos Gebäud€s

118,7 kwh(maa)

150 175 200

130,6 kwh/(mra)

Primäreneagleverbßüch dieses Get iudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes IPflichtangabe in lmmobilienanzeigen] 118,7 kwh/(m1a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeiraum

vonl* Energieträger 2 ji*::l .:H:r* l-,*s:.",l #sl" lq*
'"r.rä- | tkwrl I lwtt I rw',i |''*'o'

01.01.2022 31 12.2A4 Heizöl 1,10 52960 12764 40192 1,10

E weitere Eint.äge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie 3
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100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhait ermitl€lten Ve€leichsv/erle beziehen

sich auf Gebäude, in denen wäme liir Heizung und

Wermwässer durch H€izkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Soll ein En€agieverbrauch eines mit Fem- oder NafMärme

b€heizen Gebäudes verglichen w€rden, ist zu beachten,

dass hier normalerweise oin urn 15 bis 30 % geringerer

Energieveöreuch als b€i vergleichb€ren Gebäuden mii
Kesselheizung zu eflärten ist.
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E N E RG I EAU SWEIS fürWOhNgEbäUdC
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Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Registriernumm6r: BY-2025-005824578 4

Mßnehmen ar koslengün§tigen Veöeserüng der EoergieeffzierE sind E nichl moglich
Empfohlene Modornisierungsmaßnah.nen

Bau- oder
Anlagenleile

Maßnahmenbeschreibung in
einzeln€n Schrillen

Solare BrauchwarmwEsserbe.eltung oder
Trinkwasserwärmepumpe

{freiwillige Angaben)

geschaue I geschalzte Kosten
Arnodisa- I pl! emgesparte

Kilowatlstunde
Endenergie

E weitere Einträge im Anhang

Modernisierungsempfehlungen fürdas Gebäude dienen tedigtich der tnfomaiion.
Sie sind kur2 gefasste Hinweise und kein Ersatziüreine Energiebe.ahrng.

Genauere Angäben zu den Empfehlungen

sind erhältlach bei/unter:
HabichtlrqJ I 94369 Ra r

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausriveis (Angaben freiwiltig)

' siehe Fußnole 1 .ufseite 1 d6s Energieaussi*s

H<&6d s.ri,4 
^G. 

vrb..Gp.s 52 1



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (cEG) vom r

Erläuterungen

Anqab€ Gebäudeteil - Seite {
Bei Wohngobäuden, die zu einem nicht unerhebtichen Ant€it zu and€ren
als Wohnzwecken genut w€rden, isl die Ausslettung des Energie-
äusweises gemäß § 79 Absalz 2 Satz 2 GEG auf d€n cebäudeie zu
b€schränken, der gevennl als Wohngebäudg zu behandeln ist (Biehe im
Einzelnen § 10§ GEG). Dies wird im Energieaus\ /€is durch die Angebe
,Gebäudeteil' deutlich gemacht.

Erneuerbare Enaroi.n - Seil. 'l
Hier wird darüber informiert, wDfür und in welcher A( emouerbare
Energi€n genuizt werden. Bei Neubautefl enth:itt Sette 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Eneeien) dazJ weitere Angaben.

Eneroiebedarf - Sdte 2
Der Energiebedä,{ wird hier durch den Jahres-Primärenerciebedart
und den Endenergiebedaf dargesiollt. Diese Angaben werden rcchne-
risch ermitlelt. Die angegebenen Werte werden auf der crundtage der
Bauunierlagen bar. gebäudebezogener Daten und unter Anmhme von
standardisierlen Randbedingungen (z.B slandardisierte Klimadaten,
definiertes Nulzerverhalien, stancierdisierte lnnentemperatur snd innere
Wärmegewinne !sw.) berechnet. So lässt sich die energeiische Ouatitat
des Gehäudes unabhängig vom Nulzerverhalten und von der Wetierlage
beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierlen Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den lsts:ichti-
€hen Energieverbaeuch.

Primären€roiebedarf - Selte 2
Der Prjmärenergi6b€dad bildet die Enerqieefüzenz des Gebäudes ab. Er
berilcksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte .Vo.keite' (Erkundung. Gewinnung, Verteitung,
Umwandlung) der jeweils oingesetäen Energieträger (2.8. He;zöl, Gas,
Strcm, emeuerbare Energien etc ). Ein kleiner Wert signalisie( einen
geingen Bedarf und damit eine hohe Energieeffl?lenz sowie eine die
Ressoücen und die Umwelt schonende Eneeienut2ung,

Enerqetbche Oualitäl d6r Gcbäudehülle -S€iIe 2
Angegeben i§ der spezifische. äuf die wärmeübertragende Umfan
sungslläche bezogene Transmtssionswäineverlust Er beschreibt dle
durchschnitlliche energetische Quälität aller w6rmeüberlragenden um-
lassungsUächen (Außen\rCnde, Decken, Fenster etc) 6ines cebäudes.
Ein kleiner Wen sßnalisiert einen gulen baulichen Warmeschuiz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubaulen Anforderungei an den somme{lichen
Wameschutz {SchuE vor Überhitzuno) eines Gebäudes.

Endeneroiebedarf - Saite 2
Der Endene€iebedarf gibt die nech technischen Regeh berechn€to jähr-
lich benöligte Energiemenge fijr Heizung, Lüflung und Warmwasserberei,
iung an. Er wiad Lrnter Standardklima- und Slandardnrtzungsbedingun-
gen erechnet und ist ein lndikalor für die Ene(gieomzienz eines Gebäudes
und s€iner Anlagentechnik. Der Endonergiebedarf isi die Energiemenge
die dem Gebäude unler der Annahme von slandardisierten Bedingungeo
und unter Berucksrchtigung der Energieverluste zugeführt r /srden muss,
damil die standardisierle lnnenlernp6ratur, der Wamwasserb€darf und
die noiwendige Li,tturE sr:chergestellt werden ktrnnen. Ean kleiner Wen
signalisiefi einen geringen Bedarf und darniteine hohe Energjeemzienz.

Anoaben zur Nutzuno erneuerb6rer Eneroiefl zurErfülluno
der 65%.EE-Reoel - Seite 2

§ 71 Absalz 1 GEG siehl vor, dass Heizungsanlagen, di€ zum Zweck der
lnbetrieboahme in einem Gebälde eingebaut oder äufgestellt werden,
qrunds"ilrich zu mindestens 65 Prozeflt mit emeuerberefi Energien betri6-
ben \,\€rden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrilcklich nur für neu eingebaute
oder aufgeslellie Heizung€n und überdies nach Maßgabe eines Slstems
von Übergängsregeln nach den §§ 71 ff GEG. ln dem Feld "Ansaben zrr
Nulzung emeiJerbarer Energien' kann für Anlagen, die d6n §§ 71 tr. GEG
bereits uniedallen, die Erfüllung p€r Nechweis lm Einzellall oder per pau-

r6h6 Fußnole 1 aut seire r des Ererg.eaus@.5es

für Wohngebäude
16. Oktcber 2023

schaler Ediillungsoption eusgewiesen werden. Für Beslandsantagen, auf
die §§ 71 ff. n.cht anarwEnden §nd oder lür die Üb€rgaflgsregetungen
nach § 71 AbsaE a, g oder § 71i - § 71m GEG oder sonsuge Ausnahmen
gelten, kOnnen die zur Wärmebereilslellung eingesei2ten €meuerbaren
Encrgieträger aulgeführt und kann ieweils der prozenluale Anteil an der
Wämebe.oitslellung desGebäudes ausgewresen werden.

Endenerqieverbrauch - Seite 3
Der Endenengieveörauch wird filr das GeMude auf der Baes der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasse*oslon nach der Heizkostenver-
ordnüng oder auf Grund anderer lFeigneter Veörauchsdalen ermittelt.
Däbei werden die Ene€ieverbrauchsdaien des gesamten Gebä.tdes
uncl nicht der einzelnen Wohndnhejten zugrunde golegt. Der erfasste
Energieverbrauch ilr die Heizung \ /ird anhand der konkreten tj{tlichen
Wetterdalen und milhilie von Klimafaktoren auf ein6n deltschtandwei-
ten Miltelwert umgerechnel. So lührt beisrielsv,ease ein hoher Verbrauch
in einern einzelnen harten Wnter nicht zu einer schlechteren geurteilung
cles Getqudes- Der Endenergieverbrauch gibt Hinweis€ auf die energeti
sche Qualität des Gebäudes und sejner HeizLrngsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen Oeringen Verbrauch. Ein Rückschluss aufden künftig zu
elwartenden Vetrauch iEi jedoch nid{ rxjgli}; insbesoodere ko'nnen
di6 Verbrauchsdalen einzelner Wohneinheil€n 6lalk differieren weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geuiude, \isn defje$/eilagen Nutzung
und dem individuellen Velnallen der Bewohner ebhängen.
h Fall bngerer Leerslände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch beslimmt lnd in die Verbräuchserlassung einb€zogen. tm tnteresse
der Vergleichbarkeit wird bei dezenlralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagon (ler tyfische Verbrauch über eine Paus.hale
benlcksichtigt. Gleiches gilt für den Ve.braqch von eventuell vorhandenen
Anlagen zr Raumküt$ung. Ob und irMieM/eit dle genannten Pauschalen
in die Erfassung Bingegangen sind, ist der Tabelle 

"Verbrauchserfassung"

Primäreneroieverbrauch - Seite 3
Der Primrenergie\€rbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittellen
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedariwird er mithilfe
von ljmrechnungsfaktoren ermitlelt die die Vorkehe der je\r€ils einge-
selzten Energieträger berücksichtigen.

Troibheusoasemission€n - S€ite 2 und 3
Di6 mit dem Primärenergiebedarf oder dem Pdmärenergievorbrauch ver-
bundenen TGibhausgasemissionen desGebäudes M/,erden als äquivaten,
le Xohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pfllchtanoaben llir lmmoblli€nanzeloeh - Seite 2 und 3
Naah dem GEG besleht die Plllchl, in lmmobilienenzoigen die in § 87
AbsaE 1 GEG genannten Angaben ar machen. Die dafür erfordertichen
Angaben sind d6m Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausw€isart
der Seite 2 oder 3.

Veroleichswerte - Selte 2 und 3
Die Vergleicnsv€rte auf Endenergieebefle sind modeilhaft e{mite{te Wer-
te und sollen lediglich Anhalispunkte für grob€ Vergleiche der Werte die-
ses Gebäucles mit den Vergleichsw€rten enderer Gebäude sejn. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzeln€n
Vergleichskalegorjen liegen.
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